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Beschluss
Überweisung LTF

Selbstbestimmung und Rechtssicherheit im Brandenburgischen Bestattungs-
recht gewährleisten

Ein modernes, selbstbestimmtes Bestattungsgesetz für Brandenburg

Die SPD-Landtagsfraktion sowie die zuständigen Ministerien werden aufgefordert, sich für eine umfassende Re-

form des Brandenburgischen Bestattungsgesetzes einzusetzen, mit dem Ziel, bürokratische Belastungen für An-

gehörige und den Staatsapparat abzubauen sowie selbstbestimmte, rechtssichere und würdige Abschiede zu er-

möglichen.

1. Entkriminalisierung der teilweisen AscheentnahmeDie teilweise Entnahme von Asche aus Urnen darf nicht

länger als Ordnungswidrigkeit ausgestaltet sein. Künftig muss es möglich sein, dass Verstorbene zu Lebzei-

ten wirksam verfügen können, ob und in welchem Umfang eine teilweise Ascheentnahme nach dem Tod

zulässig ist. Diese Form postmortaler Selbstbestimmung ist rechtssicher zu regeln, um Angehörige nicht

unnötig zu kriminalisieren.

2. Gesetzliche Klarstellung zur Zulässigkeit sargloser Bestattungen Sarglose Bestattungen, insbesondereTuch-

bestattungen, sind ausdrücklich im Brandenburgischen Bestattungsgesetz zuzulassen. Religiöse und kultu-

relle Bestattungsformen dürfen nicht von behördlichen Ermessensentscheidungen oder Ausnahmegeneh-

migungen abhängig sein. Eine klare gesetzliche Regelung dient der Rechtssicherheit, der Gleichbehandlung

sowie derWahrung der Religionsfreiheit.

3. Flexibilisierung der Aufbahrungsfrist Die bestehenden Aufbahrungsfristen sind häufig zu starr ausgestal-

tet. Sie erschweren einen würdevollen Abschied und führen zu unnötigem organisatorischem und bürokra-

tischem Druck auf Angehörige sowie auf medizinische Einrichtungen. Eine flexibilisierte Aufbahrungsfrist

schafft mehr Zeit für Trauer, Abschied und Organisation und reduziert zugleich Genehmigungs- und Aus-

nahmeverfahren der Gesundheitsbehörden.

4. Abbau unnötiger bürokratischer Strukturen Das Brandenburgische Bestattungsgesetz ist systematisch auf

Entbürokratisierung zu überprüfen. Anzeige-, Genehmigungs- und Meldeverfahren sind auf das zwingend

notwendige Maß zu reduzieren.
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